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LANDKREIS Gémr@j
Offentliche Bekanntmachung

Am Mittwoch, dem 17.05.2023 um 15:00 Uhr trifft sich der Kreistag des Landkreises
Gottingen im Ratssaal des Neuen Rathauses der Stadt Gottingen, Hiroshimaplatz 1-4, 37083
Gottingen, zu seiner 10. 6ffentlichen Sitzung.

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

Eroffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfahigkeit; Feststellung der
Tagesordnung; Genehmigung des Protokolls tber die 9. 6ffentliche Sitzung des Kreistages
am 08.03.2023; Mitteilungen und Berichte; Berufung von Vertretern des Kreiselternrates der
allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in den Schulausschuss des Landkreises
Géttingen; Abberufung eines Priifers des Rechnungspriifungsamtes; Berufung als Priferin
des Rechnungsprifungsamtes; Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehren-Kreisbrandmeister”
an den ehemaligen Kreisbrandmeister Herrn Volker Keilholz; Aufhebung der Allgemeinen
Vorschrift in den Teilnetzen 12, 51 und 52; Neuaufstellung des Regionalen
Raumordnungsprogrammes (RROP) Entwurf 2020: Abkopplung des Teilprogrammes
Windenergie 2023; interfraktioneller Antrag der Gruppe SPD/Griine, der CDU-Fraktion, der
FDP-Fraktion, der FWLG-Fraktion und der Fraktion Dielinke: Photovoltaik-Anlagen auf
kreiseigenen Liegenschaften; Antrag der DIE LINKE.-Kreistagsfraktion: Resolution -
Deutschlandticket fir alle; Anfragen und Anregungen

gez. Landrat Marcel Riethig

Im Anschluss an die 6ffentliche Sitzung (spatestens jedoch zwei Stunden nach
Sitzungsbeginn) besteht flir die Zuhdrerinnen u. Zuhérer die Méglichkeit, Fragen an den
Kreistag u. die Verwaltung zu richten.

Der 6ffentliche Teil der Sitzung wird vom StadtRadio Goéttingen (ibertragen. Der Audio-
Livestream ist liber die Webseite des Landkreises Gottingen www.landkreisgoettingen.de
erreichbar.

Die Tagesordnung kann in den Informationen des Landkreises Géttingen, Reinhauser
LandstraRRe 4, 37083 Gottingen, u. Herzberger Stralle 5, 37520 Osterode am Harz sowie auf
der Internetseite www.landkreisgoettingen.de/Kreistagsinformationen eingesehen werden.

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 11.05.2023 Nr. 19  Seite 412




Stadt Herzberg am Harz Herzberg am Harz, 08.05.2023
Fachbereich Il

Bekanntmachung
6. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 6 ,Am Heuer* der Stadt Herzberg am Harz

Satzungsbeschluss gemaf § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Stadt Herzberg am Harz hat in seiner Sitzung am 22.03.2023 die 6. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 6 ,Am Heuer” gemaft § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung mit dazugehdériger
Begriindung beschlossen. Das Verfahren wurde gemaf § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren
ohne Durchfihrung einer Umweltprifung gemaf § 2 (4) BauGB durchgefiihrt.

Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsliblich bekannt gemacht.

Die 6. Anderung des Bebauungsplans Nr. 6 ,Am Heuer* tritt mit dem Tag der Bekanntmachung
im Amtsblatt fir den Landkreis Géttingen in Kraft.

Der Geltungsbereich der Anderungsplanung liegt im Norden der Kernstadt Herzberg am Harz
unterhalb der Kliniken Herzberg / Osterode und umfasst die Flurstiicke 188 bis 194, Flur 2, Ge-
markung Herzberg am Harz und kann dem nachfolgenden Ubersichtsplan (unmaRstéblich) ent-
nommen werden.

NP

6. Anderung des :
Bebauungsplanes Nr. 6 |
"Am Heuer"
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Die 6. Anderung des Bebauungsplans Nr. 6 ,Am Heuer* kann vom Tag der Bekanntmachung an
bei der Stadt Herzberg am Harz, Fachbereich Ill, Bauen/Stadtplanung, Zimmer Nr. 153, Markt-
platz 30, 37412 Herzberg am Harz, wahrend der allgemeinen Dienststunden

Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
Freitag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

von jedermann eingesehen werden. Hier werden auch Auskinfte Gber den Inhalt gegeben.

Hinweis auf § 215 Abs. 2 BauGB:
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berlicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB und § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplanes und des Flachennut-
zungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenliber der Stadt
Herzberg am Harz unter Darlegung des die Verletzung begriindenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich
sind.

Hinweis auf § 44 BauGB:

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB (iber die Entschadigung
von durch den Bebauungsplan eintretende Vermégennachteile sowie Uber die Falligkeit und das
Erléschen von entsprechenden Entschadigungsanspriichen wird hingewiesen.

Der Entschadigungsberechtigte kann Entschéddigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42
bezeichneten Vermbgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des Anspruchs dadurch
herbeifiihren, dass er die Leistung der Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichti-
gen beantragt.

Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten sind,
die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.

gez. Christopher Wagner
Blrgermeister
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Stadt Herzberg am Harz Herzberg am Harz, 09.05.2023
Fachbereich Il

Bekanntmachung

Uberortliche Schwerpunktpriifung ,,kommunales Versicherungsmanagement*

Der Niedersachsische Landesrechnungshof (LRH) hat in 2022 im Rahmen einer Schwerpunktpri-
fung ,Kommunales Versicherungsmanagement® eine Uberdrtliche Prifung bei der Stadt Herzberg
am Harz durchgefiihrt und die Prifung mit der Prifungsmitteilung (Schlussbericht) vom 24.01.2023
abgeschlossen.

In seiner Sitzung am 22.03.2023 ist dem Rat der Stadt Herzberg am Harz gem. § 5 Abs.1 NKPG
das Ergebnis der Priifung bekannt gegeben worden.

Die Prufungsmitteilung (Schlussbericht) liegt in der Zeit vom 22.05.2023 bis 31.05.2023 bei der Stadt
Herzberg am Harz, Marktplatz 30, 37412 Herzberg am Harz wahrend der Offnungszeiten (Montag
und Dienstag 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, Mittwoch 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Donnerstag 08:30 Uhr bis
18:00 Uhr und Freitag von 08:30 bis 12:00 Uhr) im Blrgerbiro, Eingang 4 &ffentlich zur Einsicht-
nahme aus.

Herzberg am Harz, 09.05.2023

gez. Wagner
Blrgermeister
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Stadt Osterode am Harz

Bekanntmachung

iiber die Auslegung des Jahresabschlusses 2021
und des Schlussberichtes des Rechnungspriifungsamtes

Der Rat der Stadt Osterode am Harz hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 gemalB § 129 Abs. 1 NKomVG
den Jahresabschluss 2021 beschlossen und dem Hauptverwaltungsbeamten Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2021 und der Schlussbericht des Rechnungspriifungsamtes iiber die Priifung des
Jahresabschlusses liegen gemiB § 129 Abs. 2 NKomVG in der Zeit vom

12.05.2023 bis 23.05.2023

im Rathaus der Stadt Osterode am Harz, EisensteinstraBe 1, 37520 Osterode am Harz, Zimmer 3.13, zur
Einsichtnahme wihrend der Dienststunden 6ffentlich aus.

Osterode am Harz, den 08.05.2023

Der Biirgermeister

Augat
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Bekanntmachung
des Jahresabschlusses der Gemeinde Wollershausen fiir das Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wollershausen fiir das Haushaltsjahr 2018 ist vom
Rechnungspriifungsamt des Landkreises Gottingen gepriift worden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 den Jahresabschluss beschlossen und dem
Biirgermeister die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss mit allen Bestandteilen des Anhangs. ausgenommen die Forderungsiibersicht.
sowie der um die Stellungnahme des Biirgermeisters erginzte Schlussbericht des
Rechnungspriifungsamtes liegen in der Zeit 16.05.2023 bis 08.06.2023 wihrend der Dienststunden
im Gemeindebiiro Wollershausen 6ffentlich zur Einsicht aus.

Wollershausen. 04.05.2023 Gemeinde Wollershausen
Der Biirgermeister

PIRESY
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5. Anderung
derEntgeltordnung

liber die Erhebung von Elternbeitrigen
fiir den Kindergarten Wulften am Harz

Auf Grund des § 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (Vill) - Kinder- und
Jugendhilfe in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI | S. 2022),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2022 (BGBI | S. 2824) und des § 22
des Niedersdchsischen Gesetzes Uber Kindertagesstitten und Kindertagespflege (NKiTaG)
vom 07.07.2021 (Nds. GVBI. S. 470), zuletzt gedndert durch Artikel 13 des Gesetzes vom
16.09.2021 (Nds. GVBI. S. 886) hat der Rat der Gemeinde Wulften am Harz in seiner Sitzung
am 27.04.2023 folgende 5. Anderung der Entgeltordnung uber die Erhebung von
Elternbeitrdgen fur den Kindergarten Wuiften am Harz beschlossen:

Artikel |

Der Entgelttarif nach Nr. 2.1 der Entgeltordnung vom 28.05.2009 wird wie folgt gefasst:

Entgeltstufe Krippengruppe
153,00 Euro
163,00 Euro
171,00 Euro
181,00 Euro
190,00 Euro
200,00 Euro

DN |HD|WN—

Artikel Il

Diese 5. Anderung der Entgeltordnung tritt am 01. August 2023 in Kraft.

Hattorf am Harz, den 02.05.2023

GEMEINDE WULFTEN AM HARZ

gez. Kaiser
( Kaiser)
Gemeindedirektor
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Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Naturschutz- und Erholungsgebiet Seeburger See
Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 10 und 11 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Naturschutz-
und Erholungsgebiet Seeburger See (Amtsbl. f. d. Landkreis Gottingen Nr. 7 vom
23.02.2006 S. 77) hat die Verbandsversammlung am 01.02.2023 folgende Haushalts-
satzung flir das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr 2023 wird
im Erfolgsplan in den Ertragen auf 64.520,00 €
in den Aufwendungen auf 63.100,00 €
Jahresiiberschuss 1.420,00 €
im Vermdgensplan in den Einzahlungen 282.000,00 €
in den Auszahlungen 282.000,00 €
festgesetzt.
§2

Kredite fur Investitionen und Investitionsforderungsmafinahmen werden nicht
veranschlagt.

§3

Verpflichtungsermachtigungen werden nicht veranschiagt.

§4

Der Hochstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023 zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durfen, wird
auf 215.000 € festgesetzt.
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§5

Die Umlage des Zweckverbandes betragt 23.000,00 €
und ist gem. § 9 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung wie folgt aufzubringen:

Landkreis Gottingen 11.500,00 €

Samtgemeinde Radolfshausen 5.750,00 €

Gemeinde Seeburg 3.450,00 €

Stadt Duderstadt 1.150,00 €

Samtgemeinde Gieboldehausen 1.150,00 €
§6

Uber- und auBerplanméRige Ausgaben sind unerheblich i. S. d. § 117 Abs. 1 NKomVG,
solange sie im Einzelfall den Betrag von 3.000,00 € nicht libersteigen und im Rahmen
des Haushaltsplanes gedeckt sind.

Seeburg, 01.02.2023

Martin Bereszynski Arne Behre
Vorsitzender der Verbandsgeschaftsfuhrer
Verbandsversammiung

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung flr das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 6ffentlich
bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehdrde des in § 4 festgesetzten
Gesamtbetrages der Liquiditatskredite in Hohe von 215.000,00 Euro ist erfolgt.
Weitere genehmigungspflichtige Teile enthalt die Haushaitssatzung nicht. Der
Haushaltsplan liegt nach § 16 Abs. 2 NKomVG i. V. mit § 114 Abs. 2 S. 3 NKomVG
vom 15.05.2023 bis einschl. 26.05.2023 bei der Samtgemeinde Radolfshausen,
VVéhreweg 10, 37136 Ebergotzen, wahrend der Dienstzeiten zur Einsichtnahme
offentlich aus.

Seeburg, 05.05.2023 gez. Bernd Knéchelmann
Stellvertr. Verbandsgeschaftsflihrer

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 11.05.2023 Nr. 19  Seite 420




	Deckblatt
	Inhalt
	A. Veröffentlichungen des Landkreises
	./.
	Einladung zur 10. Kreistagssitzung am 17.05.2023 (./. vom 11.05.2023)


	B. Veröffentlichungen der Gemeinden
	Stadt Herzberg am Harz
	B-Plan Nr. 6 "Am Heuer", 6. Änderung (Stadt Herzberg am Harz vom 09.05.2023)
	Seite 2

	Überörtliche Schwerpunktprüfung "kommunales Versicherungsmanagment" (Stadt Herzberg am Harz vom 11.05.2023)

	Stadt€€Osterode am Harz
	Jahresabschluss 2021 (Stadt  Osterode am Harz vom 08.05.2023)

	Gemeinde Wollershausen
	Jahresabschluss 2018 (Gemeinde Wollershausen vom 09.05.2023)

	Gemeinde Wulften am Harz
	5. Änderung der Entgeltordnung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Kindergarten Wulften am Harz (Gemeinde Wulften am Harz vom 04.05.2023)


	C. Veröffentlichungen sonstiger Stellen
	Zweckverband Naturschutz- und Erholungsgebiet Seeburger See
	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 (Zweckverband Naturschutz- und Erholungsgebiet Seeburger See vom 11.05.2023)
	Seite 2




